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Rechtssatz 

Zwar unterscheiden sich Maßnahmenbeschwerden von Bescheidbeschwerden insoweit grundlegend, als 
sie sich regelmäßig in einer ex-post-Kontrolle des angefochtenen Aktes unmittelbarer 
verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt erschöpfen (was sich speziell im Wortlaut des § 28 
Abs 6 VwGVG zeigt, wonach ein solcher Akt im Fall seiner Rechtswidrigkeit grundsätzlich für 
rechtswidrig zu erklären und nur „gegebenenfalls“, also wenn er noch andauert, aufzuheben ist, vgl dazu 
im Detail Leeb in Hengstschläger/Leeb, AVG § 28 VwGVG, Rz 174 ff, Stand 15.02.2017, rdb.at), jedoch 
hat der Verwaltungsgerichtshof auch bei Maßnahmenbeschwerden die Möglichkeit des Fehlens bzw des 
Wegfalls des Rechtsschutzbedürfnisses bereits bejaht (vgl VwGH 89/03/0126, mwN, zu einer vorläufigen 
Beschlagnahme, wenn ein anschließender Beschlagnahmebescheid von der Berufungsbehörde behoben 
wurde). 
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